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2038-3-8-1-A 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungs ordnung für den mittleren nichttech-
. nischen Dienst in der Sozial verwaltung 

(ZAPOSozVerw/mD 

Vom 18. Januar 1996 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 
Satz 2 Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengeset
zes erläßt das Bayerische Staatsministerium für Ar
beit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Ge
sundheit im Einvernehmen mit dem Bayerischen 
Staatsministerium der Finanzen und dem Landes
personalausschuß folgende Verordnung: 
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Erster Teil 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die Laufbahn des 
mittleren nichttechnischen Dienstes der Sozialver
waltung 

1. im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsmi
nisteriums für Arbeit und Sozialordnung, Fami
lie, Frauen und Gesundheit (Staatsministerium), 

2. bei den Landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaften, Landwirtschaftlichen Alterskassen 
und Landwirtschaftlichen Krankenkassen, so
weit sie die Dienstherrnfähigkeit besitzen. 

(2) Soweit diese Verordnung keine Regelungen 
enthält, gelten die Vorschriften der Laufbahnver
ordnung (Lb V) und der Allgemeinen Prüfungsord
nung (APO) in ihrer jeweiligen Fassung. 

§ 2 

Ziel, Art und Dauer der Ausbildung 

(1) Die Ausbildung vermittelt den Beamten, die 
berufliche Grundbildung sowie die fachlichen 
Kenntnisse, Methoden und berufspraktischen Fä
higkeiten, die sie zur Erfüllung der Aufgaben in der 
Laufbahn des mittleren nichttechnischen Dienstes 
in der Sozialverwaltung benötigen. 

(2) Die Ausbildung während des zweij.ährigen 
Vorbereitungsdienstes umfaßt 

1. eine fachtheoretische Ausbildung von minde
stens sechs Monaten, die in geschlossenen Fach
lehrgängen erfolgt (§§ 11 bis 14), 
und 
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2. eine berufspraktische Ausbildung von längstens 
achtzehn Monaten (§§ 15 bis 18). 

§ 3 

Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Abweichend von § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LbV 
kann in den Vorbereitungsdienst eingestellt wer
den, wer zum Einstellungszeitpunkt das 25. Le
bensjahr noch nicht vollendet hat. 

(2) 1 Die Höchstaltersgrenze nach Absatz 1 darf 
um die Zeit des Grundwehr- bzw. Zivildienstes und 
der Wehrübungen überschritten werden. 2-§ 17 
Abs. 1 Sätze 3 und 4 sowie Abs. 3 Lb V bleiben unbe
rührt. 

§4 

Verlängerung des Vorbereitungsdienstes 

(1) Wird wegen Krankheit oder aus anderen 
zwingenden Gründen 

1. die Ausbildung am Arbeitsplatz in einem Ausbil
dungsjahr um zwei Monate oder länger 
oder 

2. im Fachlehrgang um einen Monat oder länger 

unterbrochen, kann der Vorbereitungsdienst bis zu 
einem Jahr verlängert werden, wenn sich die be
troffene Person die versäumten Kenntnisse und 
Fertigkeiten in der noch verbleibenden Zeit nicht 
mehr aneignen kann. 

(2) Der Vorbereitungsdienst,kann bei unzurei
chendem Stand der fachtheoretischen oder berufs
praktischen Ausbildung bis zu einem Jahr verlän
gert werden. 

(3) Beamte, deren Vorbereitungsdienst um ein 
Jahr verlängert worden ist, nehmen erneut an den 
Ausbildungsmaßnahmen des Wiederholungsjahres 
teil. 

Zweiter Teil 

Ausbildung 

Abschnitt I 

Gemeinsame Vorschriften 

§ 5 

Fachrich tun gen 

Die Beamten werden für eine der folgenden Fach
richtungen ausgebildet : 

1. Rentenversicherung, 

2. Staatliche Sozialverwaltung, 

3. Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit, 

4. Landwirtschaftliche Sozialversicherung. 

§ 6 

Ausbildungsbehörden 

Ausbildungsbehörden sind: 

1. in der Fachrichtung Rentenversicherung die 
Landesversicherungsanstalten, 

2. in der Fachrichtung Staatliche Sozialverwal
tung die Ämter für Versorgung und Familienför
derung, 

3. in der Fachrichtung Arbeits- und Sozialgerichts
barkeit die Arbeitsgerichte und Sozialgerichte, 

4. in der Fachrichtung Landwirtschaftliche Sozial
versicherung die Landwirtschaftlichen Berufs
genossenschaften, Landwirtschaftlichen Alters
kassen und Landwirtschaftlichen Krankenkas
sen. 

§ 7 

Leitung der Ausbildung 

(1) IDie Leiter der Ausbildungsbehörden haben 
die ordnungsgemäße praktische Aubildung sicher
zustellen und dafür zu sorgen) daß die vorgeschrie
benen dienstbegleitenden Ubungen abgehalten 
werden. 2Die Aufgaben der Leiter der Ausbildungs
behörden werden bei den Landesversicherungsan
stalten durch die Geschäftsführer oder das für das 
Ausbildungswesen zuständige Mitglied der Ge
schäftsführung wahrgenommen. 

(2) IDas Staatsministerium bestellt auf Vor
schlag der Leiter der jeweiligen Ausbildungsbehör
den besonders geeignete Beamte zu Ausbildungs
leitern sowie zu deren Stellvertretern. 2Ausbil
dungsleiter sind in dieser Eigenschaft den Leitern 
der Ausbildungsbehörden unmittelbar nachgeord
net. 3Soweit es die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
erfordert, sind sie von sonstigen Dienstgeschäften 
zu entlasten. 4Di~ Ausbildungsleiter leiten und 
überwachen die Ausbildung. 5Sie haben sich lau
fend vom Stand der Ausbildung aller-Beamten zu 
überzeugen und eine sorgfältige Ausbildung sicher
zustellen. 

(3) 1 Die Leiter der jeweiligen Ausbildungsbe
hörden oder die von ihnen beauftragten Ausbil
dungsleiter bestimmen die Beschäftigten, denen 
Beamte zur Ausbildung am Arbeitsplatz zugewie
sen werden (Ausbilder) und die Lehrkräfte für die 
dienstbegleitenden Übungen. 2Die Ausbilder ha
ben die Ausbildungsleiter bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu unterstützen. 3Sie sind für einen aus
bildungsfördernden Einsatz der Beamten in ihrem 
Bereich verantwortlich und haben darauf zu ach
ten, daß die Beamten ihre Dienstpflichten einhal
ten. 

(4) Ausbildungsleiter, Ausbilder und Lehrkräfte 
müssen die erforderliche fachliche, berufs- und ar
beitspädagogische Eignung besitzen. 

§ 8 

Überwachung der Ausbildung 

Die Ausbildung der Beamten wird von der ober
sten Dienstbehörde und im Rahmen des jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichs durch die Mittelbehörden 
überwacht. 

§ 9 

Pflichten der Beamten 

(1) 1 Die Beamten sind zu sorgfältigem Selbststu
dium verpflichtet. 2Sie haben an den Unterrichts
veranstaltungen teilzunehmen, die ihnen zur Aus-



30 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 3/1996 

bildung aufgetragenen Aufgaben zu erfüllen und 
die für die Ausbildung und Prüfung erforderlichen 
Hilfsmittel selbst zu beschaffen. 

(2) lBeamte der Fachrichtung Arbeits:- und So
zialgerichtsbarkeit haben nachzuweisen, daß sie in 
Maschinenschreiben 120 Anschläge und in Kurz
schrift 80 Silben in der Minute leisten. 2Der Nach
weis ist grundsätzlich bis zum Ende des ersten Aus
bildungsjahres zu erbringen. 3Das Bayerische Lan
dessozialgericht bzw. die Landesarbeitsgerichte 
München und Nürnberg können für den jeweiligen 
Bereich im Benehmen mit der Ausbildungsbehörde 
die Frist bis zum Ende des Vorbereitungsdienstes 
verlängern und in begründeten Einzelfällen vom 
Erfordernis des Nachweises absehen. 4Die oberste 
Dienstbehörde kann für andere Fachrichtungen 
entsprechende Nachweise verlangen. 

§ 10 

Ausbildungsrichtlinien, 
Curricularer Ausbildungsplan 

(1) Das Staatsministerium erläßt Ausbildungs
richtlinien zum Vollzug dieser Verordnung. 

(2) lDie fachtheoretische und die berufsprakti
sche Ausbildung wird in einem Curricularen Aus
bildungsplan geregelt. 2Der Curriculare Ausbil
dungsplan wird nach Vorgaben des Staatsministe
riums von der Verwaltungsschule der Sozialverwal
tung im Einvernehmen mit dem Bayerischen Lan
desamt für Versorgung und Familienförderung, 
dem Bayerischen Landessozialgericht, den Landes
arbeitsgerichten München und Nürnberg, den Lan
desversicherungsanstalten und den Landwirt
schaftlichen Sozial versich erungsträgern er stell t 
und fortgeführt . 3Der Curriculare Ausbildungs
plan b edarf der Zustimmung des Staa tsministe
riums und wird von diesem bekanntgegeben . 

Abschnitt II 

Fachtheoretische Ausbildung 

§11 

Inhalt der fachtheoretischen Ausbildung, 
Fächergruppen, Lehrfächer 

(1) Die Ausbildung erstreckt sich auf folgende 
Lehrfächer: 

1. Fächergruppe Arbeits- und Sozialrecht 
1.0 Einführung in die soziale Sicherung 
1.1 Verfahrensr echt 
1.2 Arbeitsrecht 
1.3 Rentenversicherung 
1.4 Krankenversicherung 
1.5 Pflegeversicherung 
1.6 Unfallversicherung 
1.7 Landwirtschaftliche Altershilfe 
1.8 Arbeitsförderung 
1.9 Soziale En tschädigung 
1.10 Schwerbehindertenrecht 
1.11 Erziehungsgeld, Familienbeihilfe, Kindergeld 
1.12 Andere Sozialleistungsbereiche 
1.13 Gerichtliches Verfahren 

2. Fächergruppe Rechtskunde 
2.1 Allgemeine Rechtskunde 
2.2 Grundzüge des Staats-, Verfassungs- und Eu-

roparechts 
2.3 AllgemeinesVerwaltungsrecht 
2.4 Verwal tungsverfahrensgesetz 
2.5 Grundzüge der Verwaltungsgerichtsordnung 
2 .6 Öffentliches Dienstrecht 
2.7 Haushalts- , Kassen- und Rechnungswesen; Ver-

mögensverwaltung 
2.8 Grundzüge des Einkommensteuerrechts 
2.9 Grundzüge des Bürgerlichen Rechts 

3. Fächergruppe Verwaltungslehre 
3.1 Behördenorganisation 
3.2 Informatik 
3.3 Arbeitstechnik 
3.4 Kommunikation und Kooperation 
3.5 Kurzschrift 

(2) Das Schwergewicht der Ausbildung liegt in 
den Fachrichtungen 

1. Rentenversicherung auf den Lehrfächern 
Nrn. 1.1 und 1.3 , 

2. Staatliche Sozialverwaltung auf den Lehrfä
chern Nrn. 1.1, 1.9 , 1.10 und 1.11, 

3. Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit auf den 
Lehrfächern Nrn. 1.2, 1.3 , 1.4, 1.5 , 1.6 , 1.8 und 1.13, 

4 . Landwirtschaftliche Sozialversicherung auf den 
Lehrfächern Nrn. 1.1, 1.4 , 1.5, 1.6 und 1. 7. 

§ 12 

Fachlehrgänge 

(1 j Im Rahmen der geschlossenen Fachlehrgänge 
werden mindestens 800 Unterrichtsstunden erteilt. 

(2) 1 Die geschlossenen Fachlehrgänge werden 
zentral von der Verwaltungsschule der Sozialver
waltung durchgeführt; das Staatsministerium 
kann für den Bereich der Sozialversich.erungsträ
ger mit deren Einvernehmen abweichende Rege
lungen treffen. 2Das Staatsministerium kann ge
nehmigen, daß große Ausbildungsbehörden für 
ihre Anwärter die Fachlehrgänge an der Behörde 
abhalten, wenn eine ordnungsgemäße Lehrveran
staltung gewährleistet ist . 

(3) Die geschlossenen Fachlehrgänge gliedern 
sich in Einführungs-, Zwischen- und Abschluß
lehrgänge. 

§ 13 

Aufsichtsarbeiten 

(1) Die Beamten haben während der fachtheore
tischen Ausbildung 

1. in den Fachrichtungen Rentenversicherung, 
Staatliche Sozialverwaltung und Landwirt
schaftliche Sozialversicherung zwölf dreistün
dige Aufsichtsarbeiten anzufertigen, und zwar 

a) am Ende des Einführungslehrgangs je eine 
Aufsichtsarbeit aus der Fächergruppe Ar
beits- und Sozialrecht und aus der Fächer
gruppe Rechtskunde, 
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b) im Zwischenlehrgang drei Aufsichtsarbeiten 
aus der Fächergruppe Arbeits- und Sozial
recht und zwei Aufsichtsarbeiten aus der Fä
chergruppe Rechtskunde, 

c) im Abschlußlehrgang drei Aufsichtsarbeiten 
aus der Fächergruppe Arbeits- und Sozial
recht und zwei Aufsichtsarbeiten aus der Fä
chergruppe Rechtskunde ; 

2. in der Fachrichtung Arbeits- und Sozialgerichts
barkeit zwölf dreistündige Aufsichtsarbeiten 
anzufertigen, und zwar 

a) am Ende des Einführungslehrgangs zwei Auf
sichtsarbeiten aus der Fächergruppe Arbeits
und Sozialrecht, 

b) im Zwischenlehrgang vier Aufsichtsarbeiten 
aus der Fächergruppe Arbeits- und Sozial
recht und eine Aufsichtsarbeit aus der Fächer- . 
gruppe Rechtskunde und 

c) im Abschlußlehrgang fünf Aufsichtsarbeiten 
aus der Fächergruppe Arbeits- und Sozial
recht. 

(2) 1 Die Aufsichtsarbeiten sind unter prüfungs
gemäßen Bedingungen zu fertigen. 2Wer an einer 
Aufsichtsarbeit aus einem wichtigen Grund nicht 
teilnehmen kann, hat dies glaubhaft zu machen. 3In 
diesem Fall ist die Aufsichtsarbeit unverzüglich 
nachzuholen. 4An die Stelle der schriftlichen Nach
holarbeit kann auch ein Prüfungsgespräch von 30 
Minuten treten. 5Es wird von zwei Prüfern durch
geführt, die grundsätzlich von der Verwaltungs
schule der Sozialverwaltung (§ 12 Abs . 2 Satz 1) be
stimmt werden. 6Die ·Prüfer einigen sich auf eine 
ganze Prüfungsnote. 7Wer an einer Aufsichtsarbeit 
ohne wichtigen Grund nicht teilnimmt, erhält die 
Note "ungenügend". 

§14 

Lehrgangszeugnisse 

(1) IDieBeamtenerhalten 

1. nach dem Zwischenlehrgang das Lehrgangs
zeugnis I und 

2. nach dem Abschlußlehrgang das Lehrgangs-
zeugnis II, 

aus denen sich die Einzelnoten der gefertigten Auf
sichtsarbeiten und die Gesamtnote (Lehrgangs
note) ergeben. 2Die Gesamtnote für das Lehrgangs
zeugnis I ergibt sich aus der Summe der einfach ge
werteten Noten für die nach § 13 Abs. 1 im Einfüh
rungs- und Zwischenlehrgang geschriebenen Auf
sichtsarbeiten, geteilt durch sieben. 3Die Gesamt
note für das Lehrgangszeugnis II ergibt sich aus der 
Summe der einfach gewerteten Noten für die nach 
§ 13 Abs. 1 im Abschlußlehrgang geschriebenen 
Aufsichtsarbeiten, geteilt durch fünf . 4Die Lehr
gangs noten sind auf zwei Dezimalstellen zu be
rechnen ; die dritte Dezimalstelle bleibt unberück
,sichtigt. 

(2) Die Lehrgangszeugnisse werden grundsätz
lich von der Verwaltungsschule der Sozialverwal
tung erstellt; sie sind den Leitern der Ausbildungs
behörden vorzulegen und den Beamten zu eröff
nen. 

Abschnitt III 

Berufspraktische Ausbildung 

§ 15 

Grundsätze für die berufspraktische Ausbildung 

(1) In der berufspraktischen Ausbildung sollen 
die Beamten unter Anwendung der in den Fach
lehrgängen erworbenen Kenntnisse die Fähigkeit 
und Sicherheit zur selbständigen Berufsausübung 
entwickeln. 

(2) 1 Das Ausbildungsziel bestimmt Inhalt und 
Umfang der den Beamteri zu übertragenden Arbei
ten. 2Die Beamten sollen die typischen Fälle des 
Geschäftsablaufs und der sonstigen beruflichen Tä
tigkeit selbständig behandeln. 3Die Beschäftigung 
der Beamten muß daher einer gründlichen und viel
seitigen Ausbildung dienen. 

(3) 1 Die berufspraktische Ausbildung umfaßt 
die Ausbild~ng am Arbeitsplatz und die dienstbe
gleitenden Ubungen. 2Die Ausbildung am Arbeits
platz erstreckt sich über mehrere Ausbildungsab
schnitte. 3Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt 
im Hauptaufgabengebiet der jeweiligen Fachrich
tung. 

§ 16 

Dienstbegleitende Übungen 

.1Bei den Landesversicherungsanstalten, den 
Ämtern für Versorgung und Familienförderung 
und den Landwirtschaftlichen Sozialversiche
rungsträgern wird die praktische Ausbildung 
durch dienstbegleitende Übungen ergänzt, soweit 
es die Zahl der auszubild.enden Beamten rechtfer
tigt. 2Die Übungen umfassen regelmäßig 100 Un
terrichtsstunden und geben den Beamten Gelegen
heit, ihr Fachwissen b ei der Lösung praktischer 
Fälle anzuwenden und Arbeits- und Entschei
dungstechniken zu üben. 3Bei Bedarf können die 
dienstbegleitenden Übungen durch geschlossene 
Fachlehrgänge ersetzt werden. 

§ 17 

Beschäftigungsnachweis 

Die Beamten haben für die Dauer der berufs
praktischen Ausbildung einen Beschäftigungs
nachweis zu führen. 

§ 18 

Abscllnittszeugnisse, Jahreszeugnisse 

(1) IBei Beendigung eines Abschnitts der prakti
schen Ausbildung unterricnten die Ausbilder die 
Ausbildungsleiter durch ein Abschnittszeugnis 
über die Leistungen und die Führung der Beamten. 
2 Am Ende eines jeden Ausbildungsjahres erstellen 
die Ausbildungsleiter ein Jahreszeugnis über (lie 
praktische Ausbildung. 3D.arin ist festzustellen, ob 
und mit welchem Ergebnis die Beamten das Ausbil- ' 
dungsziel erreicht haben. . 

(2) Die Jahreszeugnisse sind den Leitern 'der 
Ausbildungsbehörden vorzulegen und den Beam
ten zU' eröffnen. 
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Dritter Teil 

Prüfung 

Abschnitt I 

Prüfungsorgane 

§ 19 

Durchführung der Prüfungen 

Die Anstellungsprüfungen werden vom Staats
ministerium durchgeführt. 

§ 20 

Bestellung und Zusammensetzung 
der Prüfung~ausschüsse 

(1) Das Staatsministerium bestellt für die in § 5 
bezeichneten Fachrichtungen je einen Prüfungs
ausschuß. 

(2) Die Prüfungsausschüsse bestehen aus dem 
für das Prüfungswesen zuständigen Referatsleiter 
des Staatsministeriums als vorsitzendes Mitglied, 
dem Leiter der Verwaltungsschule der Sozialver
waltung und zwei weiteren Beamten der jeweiligen 
Fachrichtung als Beisitzenden. 

(3) Die Beisitzenden und die sie vertretenden 
Personen werden vom Staatsministerium für drei 
Jahre bestellt. 

§ 21 

Gutachter 

Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus
ses kann Gutachter zur Vorprüfung der eingereich
ten Aufgaben für die schriftliche Prüfung bestellen. 

§ 22 

Prüfungskommissionen 

(1) Zur Abnahme der mündlichen Prüfung wer
den vom Prüfungsausschuß Prüfungskommissio
nen gebildet. 

(2) lDie Prüfungskommissionen setzen sich aus 
jeweils drei Beamten zusammen. 2Das vorsitzende 
Mitglied muß die Befähigung für die Laufbahn des 
höheren nichttechnischen Verwaltungsdienstes be
sitzen, die weiteren Mitglieder gehören dem geho
benen nichttechnischen Verwaltungsdienst an. 
3Ein Mitglied soll nach Möglichkeit hauptamtliche 
Lehrkraft an der Verwaltungsschule der Sozialver
waltung sein. 

Abschnitt II 

Prüfungsverfahren, Prüfungsanforderungen 

§ 23 

Allgemeines 

1 Die Anstellungsprüfung besteht aus einem 
schriftlichen und einem mündlichen Teil. 2Die An

. stellungsprüfung ist für die Aufstiegsbewerber 
Aufstiegsprüfung. 

§ 24 . 

Zulassung zur Prüfung 

(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer die vorge
schriebene praktische Ausbildung ' zurückgelegt 
und an den geschlossenen Fachlehrgängen teilge
nommenhat. 

(2) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet 
das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses. 

§ 25 

Prüfungsstoff 

lDie Anstellungsprüfung ist Verständnisprü
fung. 2Der Prüfungs stoff ergibt sich aus den in § 11 
Abs.1 aufgeführten Lehrfächern. 

§ 26 

Schriftliche Prüfung 

(1) In den Fachrichtungen Rentenversicherung, 
Staatliche Sozialverwaltung und Landwirtschaft
liche Sozialversicherung sind zu fertigen 

1. drei Aufgaben aus der Fächergruppe Arbeits
und Sozialrecht mit der in § 11 Abs. 2 festgeleg
ten Gewichtung, 

2. zwei Aufgaben aus der Fächergruppe Rechts
kunde. 

(2) In der Fachrichtung Arbeits- und Sozialge
richtsbarkeit sind fünf Aufgaben aus der Fächer
gruppe Arbeits- und Sozialrecht mit der in § 11 
Abs.2 festgelegten Gewichtung zu fertigen. 

(3) Die Arbeitszeit beträgt drei Stunden. 

§ 27 

Mündliche Prüfung 

(1) 1 Die mündliche Prüfung dauert je Teilneh
mer 30 Minuten. 2In der Regel sollen drei Teilneh
mer gemeinsam geprüft werden. 

(2) 1 Die Gesamtnote der mündlichen Prüfung er
gibt sich aus der Summe der von den einzelnen Prü
fern erteilten Einzelnoten, geteilt durch drei. 2Sie 
ist auf zwei Dezimalstellen zu berechnen; die dritte 
Dezimalstelle bleibt unberücksichtigt. 3Die Ge
samtnote ist dem Prüfungsteilnehmer am Ende der 
mündlichen Prüfung bekanntzugeben. 

§ 28 

Bildung der Gesamtprüfungsnote 

(1) lDie Gesamtprüfungsnote wird aus den Er
gebnissen der schriftlichen und der mündlichen 
Prüfung sowie der Lehrgangsnote des Lehrgangs
zeugnisses II ermittelt. 2Sie ergibt sich aus der 
Summe der fünf Einzelnoten der schriftlichen Prü
fung, der zweifach gewerteten Gesamtnote der 
mündlichen Prüfung und der einfach gewerteten 
Lehrgangsnote des Lehrgangszeugnisses II, geteilt 
durch acht. . 

(2) 1 Die Anstellungsprüfungist nicht bestanden, 
wenn die Gesamtprüfungsnote schlechter als "aus
reichend" (4,50) ist. 2Ferner hat die Prüfung nicht 
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bestanden, wer in vier oder mehr der nach Absatz 1 
Satz 1 zu berücksichtigenden Leistungen eine 
schlechtere Note als "ausreichend" erhalten hat; 
die mündliche Prüfung zählt insoweit nur einfach. 

(3) 1 Wird die Anstellungsprüfung nach § 36 APO 
wiederholt, zählt als Lehrgangsnote die im Ab
schlußlehrgang des ergänzenden Vorbereitungs
dienstes (§ 4 Abs. 3) erreichte Note. 2Bei Beamten, . 
die die Anstellungsprüfung zur Notenverbesserung 
wiederholen (§ 37 APO); wird in die Gesamtprü
fungsnote die zuletzt erzielte Lehrgangsnote einge
rechnet. . 

§ 29 

Festsetzung der Platzziffer 

1 Für jede Person, die die Anstellungsprüfung be
standen hat, ist eine Platzziffer festzusetzen. 2Sie 
wird aus der Gesamtprüfungsnote errechnet. 3Bei 
gleicher Gesamtprüfungsnote erhält die Person mit 
dem besseren Durchschnittsergebnis in der schrift
lichen Prüfung die niedrigere Platzziffer. ""Sind die 
Gesamtprüfungsnote und das Durchschnittsergeb
nis der schriftlichen Prüfung gleich, erhält die Per
son mit der besseren mündlichen Prüfung die nied
rigere Platzziffer. 5Bei gleichen Gesamtergebnis
sen der Lehrgangsnote und der schriftlichen und 
mündlichen Prüfung wird die gleiche Platzziffer 
erteilt; in diesem Fall erhält die nächstfolgende 
Person die Platzziffer, die sich ergibt, wenn die 
mehreren gleichen Platzziffern fortlaufend weiter
gezählt werden. 

§ 30 

Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Zeug
nis, aus dem die 

1. Gesamtprüfungsnote nach Notenstufe und Zah
lenwert, 

2. Platzziffer, 

3. Einzelnoten der schriftlichen Prüfung, 

4. Note der mündlichen Prüfung und 

5. Note des Lehrgangszeugnisses II 

zu ersehen sind. 

Vierter Teil 

Schlußvorschriften 

§ 31 

. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 
1. September 1994 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Zulassungs-, Ausbil
dungs- und Prüfungs ordnung für den mittleren 
nichttechnischen Dienst in der Sozialverwaltung 
(ZAPOSozVerw/mD) vom 9. Dezember 19.86 (GVBl 
1987 S . 6, BayRS 2038-3-8-1-A), geändert durch 
Verordnung vom 25. Februar 1993 (GVBI S. 192), 
außer Kraft. 

München, den 18. Januar 1996 

Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung, 

Familie, Frauen und Gesundheit 

Barbara Stamm, Staatsministerin 
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Verordnung 
über die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern 

zum Zweck der Trinkwasserversorgung 

Vom 30. Januar 1996 

Auf Grund des Art. 41 j des Bayerischen Wasserge
setzes (BayWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Juli 1994 (GVBl S. 822, BayRS 753-1-U), ge
ändert durch Art. 11 § 3, des Gesetzes vom 26 . Juli 
1995 (GVBl S . 353, BayRS 630-9a-F) erläßt das 
Bayerische Staatsministerium für Landesentwick
lung und Umweltfragen folgende Verordnung: 

§ 1 

Zweck der Verordnung 

Diese Verordnung dient der Umsetzung der 
Richtlinie 75/440/EWG des Rates vom 16. Juni 1975 
über die Qualitätsanforderungen an Oberflächen
wasser für die Trinkwassergewinnung in den Mit
gliedstaaten (Abl. EG Nr. L 194 S . 34) und der 
Richtlinie 79/869/EWG des Rates vom 9. Oktober 
1979 überdie Meßmethoden sowie die Häufigkeit 
der Probenahmen und der Analysen des Oberflä
chenwassers für die Trinkwassergewinnung in den 
Mitgliedstaaten (Abl. EG Nr. L 271 S. 44). 

§ 2 

Anwendungsbereich 

(1) 1 Diese Verordnung gilt für oberirdische Ge
wässer und Gewässerteile, die für die Entnahme 
von Wasser für die öffentliche Trinkwasserversor
gung genutzt werden. 2Sie gilt nicht für die Wasser
entnahme zum Zweck der künstlichen Grundwas
seranreicherung. 

(2) Andere Rechtsvorschriften über die Ent
nahme von Wasser aus Gewässern bleiben unbe
rührt. 

§ 3 

Zulässigkeit von Wasserentnahmen 

(1) Eine Erlaubnis oder eine Bewilligung für die 
Entnahme von Wasser aus Gewässern im Sinn des 
§ 2 Abs. 1 darf nur erteilt werden, wenn die Gewäs
ser oder Gewässerteile 

1. in der Anlage 1 zu dieser Verordnung unter einer 
der drei Kategorien A 1, A 2, oder A 3 aufgeführt 
sind und 

2. den für die jeweilige Kategorie maßgebenden 
Qualitätsanforderungen gemäß der Anlage 2 zu 
dieser Verordnung entsprechen . 

(2) 1 Die Einhaltung der Qualitätsanforderungen 
gemäß der Anlage 2 ist nach den Vorschriften des 
Art. 5 der Richtlinie 75/440/EWG sowie der Art. 3 
bis 7 der Richtlinie 79/869/EWG in der jeweils gül
tigen Fassung zu ermitteln. 2Für die Überwachung 
gelten die Art. 68 Abs. 1 und Art. 70 BayWG; 

§4 

Ausnahmen 

Abweichungen von den Anforderungen des § 3 
sind nur zulässig, 

1. wenn das entnommene Wasser durch Mischung 
oder Aufbereitung eine Qualität erhält, die den 
Anforderungen für Trinkwasser entspricht, 

2. für die in Anlage 2 mit,,(O)" gekennzeichneten 
Parameter, wenn außergewöhnliche meteorolo
gische oder geographische Verhältnisse vorliegen, 

3. wenn die in der Anlage 2 festgelegten Werte auf . 
Grund natürlicher Anreicherungen überschrit-
ten werden, . 

4. bei Seen mit einer Tiefe bis zu 20 m , in denen die 
Erneuerung des Wassers mehr als ein Jahr in An
spruch nimmt und in die keine Abwässer einge
leitet werden, für die in Anlage 2 mit " *" gekenn
zeichneten Parameter. 

§ 5 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Fe
bruar 1996 in Kraft . 

München, den 30. Januar 1996 

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen 

Dr. Thomas Go p p e 1, S taa tsminister 
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Verzeichnis der eingestuften Gewässer oder Gewässerteile 

1. Oberirdische Gewässer der Kategorie A 1 

- Bodensee (Entnahmestelle bei Nonnenhorn, 
westlich von Lindau, Landkreis Lindau/Bo
densee) 

- Donau (Entnahmestelle bei Leipheim, Land
kreis Günzburg, Internationaler Fluß kilo me
ter 2567,92) 

- Trinkwassertalsperre Frauenau . (Landkreis 
Regen) 

- Trinkwassertalsperre Mauthaus (Landkreis 
Kronach) 

2. Oberirdische Gewässer der Kategorie A 2 

- Goldbach (Entnahmestelle bei Martinlamitz, 
Landkreis Hof) 

- Steinbach (Entnahmestelle bei Martinlamitz, 
Landkreis Hof) 

3. Oberirdische Gewässer der Kategorie A 3 

35 

/ Anlage 1 
zu § 3 Abs. 1 Nr. 1 
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Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 3/1996 

2032-2-41-,J 

Verordnung 
. zur Änderung der 
. Verordnung zur Abgeltung der 

Bürokosten der Gerichtsvollzieher 

Vom 31. Januar 1996 

Auf Grund des § 49Abs. 3 des Bundesbesoldungs
gesetzes in Verbindung mit § 1 der Verordnung zum 
Vollzug des § 49 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgeset
zes (BayRS 2032-2-1-F) erläßt das Bayerische 
Staatsministerium der Justiz im Einvernehmen mit 
dem Bayerischen Staatsministerium der Firianzen 
folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung zur Abgeltung der Bürokosten 
der Gerichtsvollzieher . (BayRS 2032-2- 41- J), zu
letzt geändert durch Verordnung vom 31. Januar 
1995 (GVBl S . 98), wird wie folgt geändert : 

1. In § 2 Satz 2 werden die Zahlen ,, 1994" und ,, 68 " 
durch die Zahlen ,, 1995" und ,, 65" ersetzt. 

2. In § 3 Abs.2 Sätze 1 und 3 werden die Beträge 
,,33000 DM" und ,,8250 DM" durch die Beträge 
,,36300 DM" und ,,9075 DM" ersetzt. _, 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 1995 in Kraft. 

München, den 31. Januar 1996, 

Bayerisches Staatsministerium der Justiz 

Hermann Lee b , Staatsminister 
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Druckfehlerberichtigung 

Art. 13 der Neufassung des Bayerischen Lehrer
bildungsgesetzes vom 17. Dezember 1995 (GVBl 
1996 S. 16) wird wie folgt berichtigt: 

In Nummer 3 werden vor Buchst. a die Worte "das 
Studium" eingefügt. 
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